
Zeitschrift: Mobile : die Fachzeitschrift für Sport

Herausgeber: Bundesamt für Sport ; Schweizerischer Verband für Sport in der Schule

Band: 8 (2006)

Heft: 1

Artikel: Eine Turnhalle für zwei

Autor: Leonardi Sacino, Lorenza

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-991739

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-991739
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Gesundheit // Sportunterricht und Schwangerschaft

Eine Turnhalle für zwei
Auch Sportlehrerinnen werden Mütter // Im Rahmen ihrer Diplomarbeit
beleuchtet eine ehemalige Studentin der EHSMdie rechtlichen, sportlichen und

pädagogischen Aspekte dieserThematik.

Lorenza Leonardi Sacino

Lange wurde den Frauen davon abgeraten oder gar
verboten, während der Schwangerschaft Sport zu treiben.

Die Ärzte, vor allem die Gynäkologen, läuteten die

Alarmglocke; sie standen der sportlichen Aktivität
reserviert gegenüber und rieten generell eher ab. Heute
hat sich die Meinung der Mediziner in dieser Hinsicht

gewandelt, und zukünftigen Müttern wird regelrecht

empfohlen, Sport zu treiben. Dennoch müssen werdende

Mütter, die während der neun Schwangerschaftsmonaten,

regelmässig Sport treiben möchten, Vorsicht

walten lassen und das richtige Mass finden. Doch wie
soll sich eine zukünftige Mutter verhalten, die Sport als

Beruf ausübt und als Sportlehrerin tätig ist? Wie geht
sie mit den körperlichen Veränderungen im Hin blick auf
den Sportunterricht um? Und mit welchen rechtlichen

Aspekten sollte man vertraut sein?

Sportarten während der Schwangerschaft
Eine Turnlehrerin möchte naturgemäss auch während
der Schwangerschaft sportlich aktiv bleiben und

ihrer Arbeit weiterhin nachgehen. Die Kenntnis der Vor-

und Nachteile von körperlicher Aktivität während der

Schwangerschaft sollte deshalb Teil ihres beruflichen
Fachwissens sein. Während einer normal verlaufenden

Schwangerschaft und in Abwesenheit von Risiken wie
Fehl- oder Frühgeburten oder kardiovaskuläre
Erkrankungen sind «sanfte» Disziplinen wie Jogging, Wandern,

Langlauf, Radfahren sehr gut möglich. Auch Tätigkeiten
wie Schneeschuhwandern, Low-Impact-Aerobic (ohne

Hüpfen) und Schwimmen sind sehr empfehlenswert,
um das körperliche Wohlbefinden, die Haltung und den

Muskeltonus zu verbessern und Rückenschmerzen

vorzubeugen. Schwimmen ist besonders wohltuend, da

das zusätzliche Gewicht vom Wasser getragen wird, was
die Wirbelsäule und die Gelenke entlastet. Abzuraten

ist hingegen von allen Aktivitäten, die mit ruckartigen
und explosiven Bewegungen wie Werfen,Springen oder

Stossen verbunden sind. Gänzlich zu vermeiden sind

Sportarten mit Körperkontakt wie Fussball, Handball

oder Unihockey. Deren Ausübung kann schlimmsten-
fallszu einem mütterlichen undfetalenTraumaführen.

Nicht nur der Körper verändert sich
Die persönlichen Erfahrungen der Verfasserin der

Diplomarbeit,Therese Odermatt-Müller, Mutter von zwei

Kindern, sowie die Antworten im Rahmen der von ihr

geleiteten Umfrage weisen darauf hin.dass sich die

körperlichen Veränderungen unmittelbar auf die Gestaltung

der Lektion auswirken. Aufgrund der nachlassenden

physischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verändert
sich die Methodik. Häufig versuchen die Lehrerinnen, zu

improvisieren und den Sportunterricht nicht allzu sehr

dem schwangeren Zustand anzupassen. Wichtige
Bestandteile der Lektion wie Vorzeigen und Hilfestellungen

bei gewissen Übungen können nur noch bedingt
oder dann sehr vorsichtig ausgeführt werden. Diesführt
dazu, dass für viele der Befragten der Unterricht als

«unbefriedigend» empfunden wird, was zu einer gewissen
Frustration führen kann. Auch auf psychischer Ebene

ist eine schwangere Frau Belastungen ausgesetzt: Da

sie dazu neigt, sich mit ihrem Zustand zu beschäftigen,

vermag sie sich weniger gut auf ihre Schüler/innen zu

konzentrieren. Therese Odermatt-Müller rät deshalb

allen Sportlehrerinnen, die sich Kinder wünschen, ihre

Berufstätigkeit einzustellen, sobald sich

schwangerschaftsbedingte körperliche Beschwerden einstellen;
die rechtlichen Grundlagen dazu seien gegeben.

Der gesetzliche Aspekt
Themen wie Mutterschaftsurlaub, Gesundheitsschutz,

Kündigungsregeln,Stillen und Familienpflichten betreffen

jede zukünftige Mutter. Die berufliche Situation

ner Sportlehrerin weist im Vergleich mit derjenigen \fon

anderen erwerbstätigen Frauen Besonderheiteniauf.
Zwar haben Sportlehrerinnen einer öffentlichen Si

Anrecht auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub
16 Wochen, doch der gesetzliche Gesundheitsschutz ist

nur bedingt auf sie anwendbar. Im Gegensatz zu Lektionen,

die in einem Klassenzimmer erteilt werden, begegnet

die Turnlehrerin im Unterricht häufig Situationen,
die ihre Gesundheit oder diejenige des ungeborenen
Kindes gefährden können. Allerdings handelt es sich dabei

nicht um einen Dauerzustand. Daher besteht auch

kein Anrecht auf eine gleichwertige Ersatzarbeit. Die

gesetzlichen Ruhepausen von 10 Minuten nach jeder
Unterrichtsstunde können oft, abgesehen von
Einzellektionen, nicht eingehalten werden. Folglich muss sich

die Unterrichtende selber organisieren und allenfalls

benötigte Ruhepausen in den Unterricht einbauen, ohne

dass der Unterrichtsfluss gestört wird; beispielsweise,

indem sie sich einen Moment hinsetzt, während sie

die Spielregeln erklärt oder ein Spiel leitet. //
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